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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1988

Norm

StGB §10

StGB §105 F

Rechtssatz

Selbst eine nötigende Ein1ußnahme auf den Willen eines anderen zur Begehung einer strafbaren Handlung vermag

daran, daß der Genötigte diesfalls den Tatbestand auf der objektiven und auf der subjektiven Tatseite verwirklicht,

nicht zu ändern; lediglich dann, wenn eine derartige Nötigung bei letzterem zum Vorliegen der Voraussetzungen eines

entschuldigenden Notstands (§ 10 Abs 1 StGB) führt, erlangt sie somit (als Entschuldigungsgrund) eine

strafbarkeitshindernde Bedeutung.
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